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Computerkurse und

Handykurse 50+
Aufgrund der großen Nachfrage 
bieten wir im Rahmen der Senioren-
arbeit der Verbandsgemeinde Alzey-
Land allen Interessierten über das
Bildungswerk des Handwerks 
Alzey-Worms im September erneut
zwei Computerkurse 50+ - Basis-
wissen an.

Sie möchten…
… für Ihre Kinder und Enkel „online“

erreichbar sein?
… Gleichgesinnte „im Netz“ treffen

und sich austauschen?
… Ihre Fotos auf den Computer

übertragen und bearbeiten?
… eine Einladung selbst entwerfen

und ausdrucken?
… Reise planen?
… Einkäufe und Geschäfte bequem

von zuhause erledigen?

Der Anfängerkurs erstreckt sich
über 10 Einheiten à 90 Minuten.
Beginn: 
Dienstag, 7. 9. 10 - 9. 11. 2010,
Donnerstag, 9. 9. 2010 - 11. 11.
2010; Uhrzeit: 17.15 Uhr – 18.45 Uhr
Teilnehmerzahl: max. 8 Personen
pro Kurs. Ein Unkostenbeitrag wird
erhoben.

Natürlich haben wir auch an alle
Teilnehmer des bereits erfolgreich
abgeschlossenen Anfängerkurses
gedacht. Daher beginnt am Mitt-
woch, den 29. 9. 2010 - 1. 12. 2010
von 17.15 Uhr - 18.45 Uhr ein Com-
puterkurs 50 + - Aufbaukurs -, der
sich ebenfalls über 10 Einheiten à 90
Minuten erstreckt. Ein Unkostenbei-
trag wird erhoben. 
Des Weiteren bietet das Bildungs-
werk des Handwerks Alzey-Worms
zwei Handykurse 50+ an. Diese fin-
den am Freitag, den 17. 9. 2010 und
Montag, den 20. 9. 2010 von 17.15
Uhr - 18.45 Uhr, oder am Freitag,
den 24. 9. 2010 und Montag, den
27. 11. 2010 von 17.15 Uhr - 18.45
Uhr statt. Beide Kurse umfassen 
2 Einheiten, à 90 Minuten, ein
Unkos tenbetrag wird erhoben.
Alle Kurse werden in den Räumlich-
keiten des Bildungswerkes des 
Alzeyer und Wormser Handwerks in
Alzey, Bahnhof 38 veranstaltet. Um
vorherige Anmeldung bis späte-
stens 6. 9. 2010 wird gebeten. 
Anmelden können Sie sich bei Frau
Balz 06731/409-306 oder Frau Sehr
06731/409-316 oder per E-Mail
ba lz .ange l ika@alzey- land.de/
sehr.andrea@alzey-land.de.
Wir freuen uns über eine rege Teil-
nahme und wünschen Ihnen schon
jetzt viel Spaß!

Hinweis an alle Gewerbetreibende 
wegen Anfragen der Firma 
Gewerbeauskunft-Zentrale (GmbH)
Aus gegebenem Anlass möchten wir darüber informieren, dass im Bereich
der Verbandsgemeinde Alzey-Land Anfragen der Firma Gewerbeaus-
kunft-Zentrale GmbH Düsseldorf aufgetaucht sind. Diese Anfragen 
werden an Gewerbetreibende mit der Bitte versandt, Angaben zu ergän-
zen bzw. falsche Angaben zu streichen. 
Wir weisen darauf hin, dass das Gewerbeamt Alzey-Land mit dieser 
Auskunftszentrale nichts zu tun hat. Daten von Gewerbetreibenden in 
Alzey-Land wurden seitens der Verbandsgemeindeverwaltung, in 
Ermangelung eines rechtlichen Grundes, nicht an die Gewerbeauskunft-
Zentrale weitergegeben. Dies erfolgt auch in Zukunft nicht. 
Sobald die o.g. Formulare der Auskunftszentrale unterschrieben an diese
zurückgesandt werden, wird ein mehrjähriger Vertrag geschlossen und es
entstehen jährliche Kosten von mehreren hundert Euro. Darauf wird zwar
im „Kleingedruckten“ hingewiesen, jedoch erwecken diese Unterlagen auf
den ersten Blick den Eindruck eines behördlichen Dokuments, weshalb
die beigefügten AGBs zumeist nicht oder nicht vollständig gelesen 
werden. 
Bevor Sie also die Formulare unterschrieben zurücksenden, lesen Sie sich
bitte diese genau und vollständig durch. 

8. Albiger Hügellauf:
Lauf-/Walkingveran-
staltung mit Kinder-
Mini-Marathon
Am Samstag, 4. 9. 2010 veran-
staltet der TV 1895 Albig e.V.
und der Albiger Lauftreff den 8.
Hügellauf. Die Laufveranstal-
tung bietet verschiedene Lauf-
strecken sowie einen gesonder-
ten Mini-Marathon über eine Di-
stanz von 4,2 km für Schü-
ler/innen bis einschließlich Jahr-
gang 1996 an.
An der Laufveranstaltung kön-
nen natürlich auch Anhänger
des [Nordic-] Walking-Sports
teilnehmen. Im Hügellauf stehen
den Läuferinnen und Läufern
drei anspruchsvolle Strecken
mit 7 km – 13 km – 21,1 km
(Halbmarathon) zur Auswahl.
Alle Strecken sind fast durchge-
hend betoniert und führen
durch die Weinberg-Landschaft
der Albiger Gemarkung. Dass
die Weinberge hinsichtlich der
zu überwindenden...
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„Heute ist ein schöner Tag“, verkünde-
te Sebastian (4) aus Ober-Flörsheim
begeistert. Beim Kinderkirchentag am
28. August in Freimersheim wurden
Geschichten aus der Bibel beim Ba-
steln und Spielen erfahrbar gemacht.
Das ‚tägliche Brot‘ stand dabei im Mit-
telpunkt. Gemäß dem Jahresprojekt
‚Bei Wasser und Brot‘ im Dekanat Al-
zey stand der Kirchentag für Kinder
unter dem Motto ‚Als Körnlein gesät...
– zum Brot des Lebens‘. Dank der vie-
len helfenden Eltern und Konfirman-
den gab es viele Workshops rund um
das Thema Brot: Mit Tapeten und
Buntstiften malten die Kinder einen
‚Brotteppich‘ und hörten dazu die Ge-
schichte von Ruth, der Ährenleserin
aus dem Alten Testament. 
Über 60 Kinder folgten der Einladung
von Pfarrerin Anja Krollmann und Ge-
meindepädagogin Petra Tebrün ins
Bürgerhaus nach Freimersheim. 
Alle zwei Jahre organisiert sie die Ver-
anstaltung zusammen mit Petra Te-
brün. Um möglichst viele Gemeinden
zu erreichen, wird der Aktionstag in
enger Kooperation mit den Gemein-
den ausgerichtet. „Wir wechseln von

Kinderkirchentag in Freimersheim

Mal zu Mal den Veranstaltungsort und
wie wir nun in Freimersheim feststel-
len, ist die Identifikation der Kirchenge-
meinde mit dem Kinderkirchentag sehr
hoch“, zog Tebrün ein Fazit. 
„Hinzu kommt die enorme Unterstüt-
zung durch den Kirchenvorstand aus
Freimersheim“, wie die Gemeindepäd-
agogin betonte. Am Nachmittag fand
ein Familiengottesdienst in der evan-

gelischen Kirche in Freimersheim statt.
Mit den ‚Chorkids‘ und dem Kinder-
chor der Pfarrei Kettenheimer Grund
wirkten einige der Kinder beim Gottes-
dienst selbst mit, Dekanatskantor
Hartmut Müller begleitete sie an der
Orgel. Mit dem Segen durch Pfarrerin
Anja Krollman ging der Dekanatskin-
derkirchentag schließlich zu Ende.

Foto/Text: YS

Gemeinsamer Zug zur Kirche:
Pfarrerin Anja Krollmann 

mit den Kindern.
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Notdienste - Bürgerservice

Vereinfachte Neuregelung des 
Apothekennotdienstes
in Rheinland-Pfalz
01 80 5 / 25 88 25 plus Postleitzahl des Standortes
Festnetz (0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz (anbieterabhängig)

Ärztlicher Bereitschaftsdienst/
Zahnärztlicher Notfalldienst
DRK Krankenhaus 0 67 31 / 1 92 92
Kreuznacher Straße 7-9,
Mo., Di., Do. 19 - 6.30 Uhr
Mi. 14 - 6.30 Uhr, Fr. 19 - 6.30 Uhr
Zahnärztlicher Notfalldienst
an Wochenenden und Feiertagen 0 18 05 / 66 60 07

0,12 EUR je angefangene Minute

DRK Alzey 0 67 31 / 1 92 22

Erdgasversorgung
EWG in Alzey für die Ortsgemeinden Albig, Bechtolsheim, 
Eppelsheim, Erbes-Büdesheim, Framersheim,
Flomborn, Flonheim, Gau-Odernheim,
Ober-Flörsheim, Offenheim Tel. 0 67 31 / 4 05 - 0

bei Störfällen Tel. 0700-00044033
Mo. - Fr., 9 - 18 Uhr: 0,06 EUR je angefangene 30 Sek.

übrige Zeit sowie am Wochenende
0,06 EUR je angefangene Minute

(aus dem Festnetz der Deutschen Telekom)

Evangelische-Katholische Telefonseelsorge
rund um die Uhr - gebührenfrei - vertraulich

Tel.: 08 00 / 1 11 01 11 und 08 00 / 1 11 02 22

Krankenhäuser
DRK-Krankenhaus Alzey Tel. 0 67 31 / 40 70
Rhh. Fachklinik Alzey Tel. 0 67 31 / 5 00

Polizeiinspektion Alzey
Kaiserstraße 32 0 67 31 / 91 10

Polizeiwache Wörrstadt
Pariser Straße 76 0 67 32 / 91 10

Stromversorgung
EWR Bezirksstelle Alzey Tel. 0 67 31 / 9  60 20
E-Mail: bezirkst.alzey@ewr.de Fax: 0 67 31 / 96 02 16
EWR-Störungsdienst rund um die Uhr Tel. 0180 / 1 84 88 20

Wasserversorgung EWG
in Alzey für die Gemeinden Albig, Bechenheim,
Bermersheim v.d.H., Bornheim, Erbes-Büdesheim,
Esselborn, Flonheim, Freimersheim, Kettenheim,
Lonsheim, Mauchenheim, Nack, Nieder-Wiesen,
Offenheim und Wahlheim Tel. 0 67 31 / 4 05-0
bei Störfällen Tel. 0700-00044033

Mo. - Fr., 9 - 18 Uhr: 0,06 EUR je angefangene 30 Sek.
übrige Zeit sowie am Wochenende

0,06 EUR je angefangene Minute
(aus dem Festnetz der Deutschen Telekom)

Wasserversorgung Rhh. GmbH
Bodenheim und Guntersblum für die Gemeinden
Bechtolsheim, Biebelnheim, Framersheim und
Gau-Odernheim Tel. 0 61 35 / 7 30
- bei Störfällen Tel. 0 61 35 / 65 00

Wasserversorgung
Zweckverband Seebachgebiet Osthofen für die Gemeinden
Dintesheim, Eppelsheim, Flomborn, Gau-Heppenheim,
Ober-Flörsheim Tel. 0 62 42 / 50 05-0
- bei Störfällen außerhalb der Geschäftszeit

Tel. 0 62 42 / 50 05-40

Aktion Leben für Alle e.V.
Beratung und Hilfe für Schwangere in Konfliktsituationen
Termine nach Vereinbarung Tel. 0 67 31 / 12 01
Alzey, Schloßgasse 41 oder Tel. 0 67 32 / 57 57

Ambulanter Krankenpflege Dienst e.V.
Bornheim
Bahnhofstraße 42,55237 Bornheim 0 67 34 / 96 00 03

Anonyme Alkoholiker (AA)
Offenes Meeting jeden Dienstag, 20-22 Uhr
in den Räumen der „Oase“ Alzey, Schloßgasse 15

Tel. 0 67 33 / 60 36 od. 0 67 31 / 13 68

AWO Betreuungsverein
für geistig und körperlich Behinderte, psychisch Kranke,
Suchtkranke, Beratung und Fortbildung
ehrenamtlicher Mitarbeiter Tel. 0 67 31 / 1 04 59
Alzey, Hellgasse 20 Fax 0 67 31 / 23 85

AWO Sozialstation
Kreisverband Alzey-Worms e.V. Ambulante Alten- u.
Krankenpflege, Mobiler Sozialer Hilfsdienst,
Kleiderkammer Tel. 0 67 31 / 78 00
Hellgasse 20, 55232 Alzey Fax 0 67 31 / 4 61 66

Beratungsstelle Diakonisches Werk
Worms-Alzey
Schloßgasse 14, 55232 Alzey, Tel. 0 67 31 / 95 03-0
e-Mail dw-alzey@dwwa.de Fax: 0 67 31 / 95 03 11
Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche,
Suchtkrankenberatung und ambulante Rehabilitation,
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung,
Lebensberatung, Kurvermittlung
Freundeskreise
Selbsthilfegruppen für Menschen mit Alkoholproblemen
Betroffene: jeden Montag von 19.30 bis 21.00 Uhr
Angehörige: jeden 1. und 3. Mittwoch, 19.30 bis 21.00 Uhr
Männerrunde
Gesprächskreis für Männer zu Partnerschaft, Familie,
Beruf, Alltagssorgen, Lebens krisen.
In geraden Kalenderwochen donnerstags von 19.00 bis 21.00 Uhr.

Berufsbegleitender Dienst
Integrationsfachdienst, Hilfsverein Alzey/Rhh. e.V.
Psychosoziale Beratung f. schwerbehinderte und/oder
psychisch kranke Menschen
Termin nach Vereinbarung Tel. 0 67 31 / 67 62

Caritaszentrum Alzey
• Beratung für Frauen in Schwangerschaft und Notsituationen

Alzey, Am Obermarkt 25,
Termine nach Vereinbarung Tel. 0 67 31 / 94 15 97

• Haus- und Familienpflege Tel. 0 67 31 / 94 15 98
• Computercafé und Kontakt für Angebote

nicht nur für ältere Menschen in der Region

Deutsche Rheuma-Liga ÖAG Alzey
Funktionstraining für alle Betroffenen von Rheuma, 
Arthrose, Osteoporose, Fibromyalgie usw.
Info: M. Wiesner Tel. 0 67 31 / 74 86

Diabetiker-Selbsthilfegruppe Alzey
Deutscher Diabetiker Bund
Landesverband Rhld.-Pfalz e.V.
Treffen: jeden 3. Montag im Monat
Kontakte: Friedrich Heck, Tel. 0 67 31 / 4 31 01
Ernst Wilhelm von der Au Tel. 0 67 33 / 10 37

DRK Kreisverband Alzey
Mobiler Sozialdienst
Menüservice „Essen auf Rädern“, Hausnotrufdienst,
Behindertenfahrdienst, Beratung, Information Tel. 0 67 31 / 96 99 30
Schuldnerberatung
Offene Sprechzeit: Dienstag von 13 - 15 Uhr
Telefonsprechzeit: Dienstag und Donnerstag 8 - 8.30 Uhr

Tel. 0 67 31 / 96 99 20

Evangelische Sozialstation Alzey
Josselinstr. 3 0 67 31 / 26 68 und 9 40 00

Fax 0 67 31 / 94 00 19

Beratungs- und Koordinierungs stelle 
für Ältere, Kranke, Behinderte und Angehörige, 
Angelika Trundt, Josselinstr. 3, Alzey 0 67 31 / 94 00 50
beko-alzey@gmx.de
montags 9 - 16 Uhr, dienstags bis freitags von 9 bis 13 Uhr

Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe
Verband Rhl.-Pfalz und Saarland e.V.
SHG Alzey und Umgebung
Treffen jeden 1. Mittwoch (Werktag) im Monat,
Mittagsgruppe 14 - 16 Uhr, Abendgruppe 19 Uhr
Nebenraum der Gaststätte „Stadthalle“, Schießgraben 5, Alzey
Kontakt: Marlene Rothenmeyer 0 67 34 / 96 11 77

Fachdienst für Hörgeschädigte
Integrationsdienst für hörgeschädigte Menschen,
Beratung und Hilfe bei Problemen im Zusammenhang
mit einer beruflichen Tätigkeit oder Ausbildung.
Sprechstunde: Mittwoch, 16 - 19 Uhr u. nach Vereinbarung
Europaring 18, 67227 Frankenthal 0 62 33 / 8 89 20
info@ifd-hörgeschädigte.de Fax 0 62 33 / 88 92 20
www.ifd-hörgeschädigte.de

Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V.
Treffen jeden 1. Mittwoch im Monat, 18 Uhr
im Mehrgenerationenhaus, Haus der Familie Alzey, Schloßgasse 13 
Auskunft unter 0 67 31 / 4 35 46

Frauenzentrum Alzey, Schloßgasse 11:
- Notruf für von Gewalt betroffene Mädchen u. Frauen
- Beratungsstelle zum Thema sexueller Missbrauch
- Kurse, Gruppen, Veranstaltungen
- Treffpunkt Frauencafé
Sprechzeiten: Montag 16-18 Uhr, Dienstag und
Donnerstag 10-12 Uhr und nach Vereinbarung
Telefon: Tel. 0 67 31 / 72 27
Fax: 0 67 31 / 99 62 85

Hospizverein DASEIN e.V., Alzey
Begleitung von Schwerstkranken, Sterbenden, 
und deren Angehörigen zuhause.
Sprechzeit der Hospizschwester Hiltrud Regner, 
nach Vereinbarung im DRK-Krankenhaus
Alzey, Kreuznacher Str. 7-9, Zimmer 1.317
Mobiltelefon 01 75 / 7 28 45 54
Gerda Pusch  0 67 33 / 60 87
hospiz@drk-kh-alzey.de / www.hospizverein-dasein.de

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Mobiler Sozialer Dienst, Essen auf Rädern,
Ausbildung, Behindertenfahrdienst
Hans-Böckler-Str. 109, Mainz Tel. 01 80 5 / 25 25 28

0,12 EUR je angef. Minute

Jugend- und Drogenberatungsstelle
Schloßgasse 11, Alzey 0 67 31 / 13 72 und Fax: 76 89
Öffnungszeiten: Mo. und Do. 10 - 18.30 Uhr, Di. und Mi. 9 - 17.30 Uhr
Fr. 9 - 14 Uhr, geschlossen jeweils 13 - 13.30 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Krisentelefon: 01 80 - 2 00 08 42 
für psychisch kranke Menschen und deren Angehörige:
Mo-Fr. 19-24 Uhr, Sa, So. u. Feiertage 16-22 Uhr (auch anonym)

Landwirtschaftliche Familienberatung
der Kirchen in der Pfalz und in Rheinhessen
Hilfe bei wirtschaftlichen und familiären Problemen,
Di. 9.00 - 17.00 Uhr, Mi und Do 9.00 - 12.00 Uhr.
e-Mail: info@lfbk.de; www.lfbk.de Tel. 0 63 21 / 57 68 08

Malteser Hilfsdienst e.V.
Stadt Alzey, Tel. 0 63 62 / 99 36 60

Fax: 0 63 62 / 99 47 40

Lebenshilfe Alzey-Donnersberg (ADL)
für Menschen mit Behinderungen: Tagesförderstätte,
Wohnstätte und Heilpädagogischer Kindergarten
Gartenstraße 4a, 67292 Kirchheimbolanden
Frau Kutschan 0 63 52 / 70 59 90

Multiple Sklerose-Selbsthilfegruppe Alzey
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
Treffen: jeden 1. Dienstag im Monat, 18.00 Uhr
in der ev. Sozialstation Alzey, Josselin-Straße 3
Kontakt: Karl Vögeli Tel. 0 67 34 / 96 05 70

Ruftaxi
Linie 1 und 3: Tel. 0 67 31 / 62 66
Linie 2 und 4 Tel. 0 67 31 / 72 38

Schlafapnoe Selbsthilfe
Alzey und Umgebung e.V.
c/o Toni Walk, www.schlafapnoe-alzey@gmx Tel. 0 61 31 / 83 31 30

Schutzverband für Impfgeschädigte e.V.
Kontakt- und Beratungsstelle für Rheinland-Pfalz
Hilfen und Beratung bei (vermuteten) Impfschäden
Internet: www.impfschutzverband.de Infos: 06 71 / 4 45 15
Sprechzeiten: nach vorheriger telefonischer Vereinbarung

Schwerbehindertenrecht
Amt für Soziale Angelegenheiten Mainz
Sprechtag an jedem 1. Mittwoch im Monat von 9.00 - 12.00 Uhr
in der Verbandsgemeinde Alzey-Land, Weinrufstraße 38 in Alzey.
Terminvereinbarung erforderlich: Frau Sehr, Tel. 0 67 31 / 409-316

Selbsthilfegruppe für Menschen in Trauer
Jeden 2. und 4. Freitag im Monat, 15 Uhr
Diakonisches Werk Alzey, Schloßgasse 14
Kontakt: Tel. 0 67 31 / 95 03-0

Selbsthilfegruppe für Aphasiker + Angehörige
Sprachstörungen nach Schlaganfall, Tumor, Schädel-Hirn-Trauma,
Treffen jeden 2.  Donnerstag,
Elsa-Brandström-Str. 53a, Mainz-Gonsenheim
Ansprechpartner: Tel. 0 67 33 / 94 94 00

Selbsthilfegruppe
für Angehörige v. psychisch erkrankten Menschen
jeden 2. Montag im Monat um 18.30 Uhr im Kardinal-Volk-Haus, Alzey,
Kirchenplatz (neben der kath. Kirche). Tel. 0 62 41 / 59 24 37

oder 0 67 33 / 68 43

Selbsthilfegruppe
Morbus Crohn, Colitis ulcerosa
Treffen jeden 3. Donnerstag um 19.30 Uhr, außer Feiertage
im DRK-Krankenhaus Alzey, Kreuznacher Straße 7
Ansprechpartner: Michael Trautwein 0 67 32 / 6 40 12
Caroline Schöppler 0 67 35 / 82 13

Selbsthilfegruppe
Freundeskreis in der Suchtkrankenhilfe Alzey e.V.
Gruppenabende wöchentlich Montag von 20 - 21.30 Uhr
im Martin-Luther-Haus, Obermarkt, Alzey
Klaus Bicking 0 67 31 / 4 14 95

Selbsthilfegruppe
Patientenliga - Atemwegserkrankungen e.V.
Monatliche Informationsveranstaltungen, Lungensportgruppe Alzey
Ansprechpartner: Sekretariat Dr. Laakmann 0 67 31 - 40 71 06
Beate Wolf 0 67 32 - 73 65

Sozialpsychiatrischer Dienst
des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Alzey-Worms,
An der Hexenbleiche 36, Alzey. Beratung und Betreuung
psychisch kranker Menschen und deren Kontaktpersonen.
Montags bis freitags, 8.30 - 12.00 Uhr 
(Terminvereinbarung) Tel. 0 67 31 / 4 08 - 6011 + 6012

Tagespflege Rheinhessen-Fachklinik Alzey
Geriatrische Altentagesstätte
Dautenheimer Landstraße 66, 55232 Alzey
e-mail: b.koch@rheinhessen-fachklinik-alzey.de Tel. 0 67 31 / 5 01-4 68

Tagesstätte Oase
Hilfsverein Rheinhessen e.  V., Alzey, Schloßgasse 15
Tagesstätte für chronisch psychisch Kranke
Mo, Di, Do 13.30 - 15.30 Uhr, Fr. 14 - 15.30 Uhr Tel. 0 67 31 / 35 99

Therapiezentrum
für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder
67307 Göllheim - H.T.K. - Jahnstr. 2,
Außenstelle Weinrufstr. 9, 55232 Alzey Tel. 0 63 51 / 64 00

Tinnitus Selbsthilfegruppe
Kontakt: Dieter Gallee, KIBO Tel. 0 63 52 / 49 01
Treffen: jeden 2. Dienstag im Monat, um 19 Uhr
im Krankenhaus KIBO, im Raum hinter der Cafeteria

VdK - Kreisverband Alzey
Hilfe in sozialen Fragen (Renten, Schwerbehinderung,
Kranken-Unfall-Arbeitslosenversicherung usw.)
Rodensteiner Straße 3, Alzey
Sprechstunden: Mo. 8.30-12 und 14-18, Do. 8.30-12 Uhr

Tel. 0 67 31 / 548 797-0
Fax: 0 67 31 / 548 797-90

WEISSER RING e. V.
Außenstelle Worms (Stadt)/Alzey-Worms, g.fleissner@netwag.de,
Mobil 0151-15577003 Tel. 0 67 31 - 94 19 62

Wertstoffhöfe in der Verbandsgemeinde
Öffnungszeiten:
Eppelsheim

März - Okt. Nov. - Feb. Sa.
Di. und Do. Di. und Do. (ganzjährig)
16 - 18 Uhr 15 - 17 Uhr 9 - 13 Uhr

Flonheim
März - Okt. Nov. - Feb. Sa.
Di. und Do. Di. und Do. (ganzjährig)
16 - 18 Uhr 15 - 17 Uhr 8 - 12 Uhr

Gau-Odernheim
März - Sept. Okt. - Feb. Sa.
Di. 16 - 18 Uhr Di. 15 - 17 Uhr (ganzjährig)
Do. 15 - 18 Uhr Do. 14 - 17 Uhr 8 - 11 Uhr

Mauchenheim
Dienstag u. Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr
Samstag 8.00 - 12.00 Uhr
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VG Alzey-Land

Montag, Dienstag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
14.00 Uhr - 16.00 Uhr

Mittwoch 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
Tel.: 0 67 31 / 40 90
http://www.alzey-land.de
info@alzey-land.de

Bürgerbüro: 0 67 31 / 409-310
Montag 8.00 - 16.00 Uhr
Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 7.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
Jeden 1. Samstag im Monat: 10.00 – 12.00 Uhr
(Seiteneingang Münch-Braun-Straße)

Sitzung des Werksausschusses des
Zweckverbandes Abwasserentsor-
gung Rheinhessen (ZAR)
Am Donnerstag, dem 9. 9. 2010, 16:00 Uhr, findet ei-
ne öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Werks-
ausschusses des Zweckverbandes Abwasserentsor-
gung Rheinhessen (ZAR) im Ratssaal der Verbands-
gemeindeverwaltung Alzey-Land, Weinrufstraße 38,
55232 Alzey mit folgender Tagesordnung statt :
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe

von Bauleistungen für den Kanalstauraum RÜB 5
in Gau-Odernheim

2. Mitteilungen
3. Anfragen
Ein nichtöffentlicher Teil schließt sich an.
Oppenheim, 23.08.2010
gez. Steffen Unger, 
Verbandsvorsteher

Veröffentlichung der 
Jahresrechnung 2009 
des Wiesbachverbandes und des
Ergebnisses der überörtlichen
Prüfung der Haushaltsjahre 2004 -
2009 durch das Rechnungs- und
Gemeindeprüfungsamt
Die Verbandsversammlung des Wiesbachverbandes
hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 24. 8. 2010 dem
Verbandsvorsteher und seinem Stellvertreter Entlas-
tung für das Haushaltsjahr 2009 erteilt. Die Jahres-
rechnung und der Rechenschaftsbericht 2009 liegen
vom 6. 9. bis 27. 9. 2010 in der Geschäftsstelle des
Wiesbachverbandes, Ernst-Ludwig-Str. 36, 55232
Alzey, Zimmer 54 während der üblichen Öffnungszei-
ten zur Einsichtnahme öffentlich aus.
Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt hat ei-
ne überörtliche Prüfung der Haushaltsjahre 2004 -
2009 des Wiesbachverbandes vorgenommen. Das
Prüfungsergebnis liegt ebenfalls vom 6. 9. bis 27. 9.
2010 in der Geschäftsstelle des Wiesbachverban-
des, Ernst-Ludwig-Str. 36, 55232 Alzey, Zimmer 54
während der üblichen Öffnungszeiten zur Einsicht-
nahme öffentlich aus.
Gez. Görisch, 
Verbandsvorsteher

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR)
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
- Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörde -
55545 Bad Kreuznach, 27.08.2010
Rüdesheimer Str. 60-68
Telefon: 0671/820-557
Telefax: 0671/820-500
Email: dlr-rnh@dlr.rlp.de
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren
Ober-Flörsheim
Az.: 91239-HA10.3

Vorläufige Besitzeinweisung
(§ 65 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)) 

und

Überleitungsbestimmungen
(§§ 62 Abs.3 und 66 FlurbG)

I Anordnung
1. Mit Wirkung zum 25. 9. 2010 werden die Beteilig-

ten in den Besitz der neuen Grundstücke (Abfin-
dungsgrundstücke) eingewiesen. Jeder Beteiligte
erhält bis zu diesem Zeitpunkt einen vorläufigen
Auszug aus dem Nachweis des Neuen Bestandes
und einen Kartenauszug mit der Darstellung sei-
ner neuen Flurstücke.

2. Mit den in den Überleitungsbestimmungen vom
16. 8. 2010 bestimmten Zeitpunkten werden der
Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen
Grundstücke tatsächlich auf den in der neuen
Feldeinteilung benannten Empfänger übergeleitet,
sofern sich die Beteiligten nicht anderweitig eini-
gen.
Als spätester Zeitpunkt für die Aberntung oder
Räumung der Grundstücke werden folgende Tage
bestimmt:
- für Winterhalmfrucht und Sommerhalmfrucht

25.09.2010
- für Zwischenfrüchte (Raps usw.) 25.09.2010
- für Grünland 25.09.2010
- für Hülsenfrüchte 25.09.2010
- Sonnenblumen 15.10.2010
- für Luzerne, Klee 15.10.2010
- für Kartoffeln 15.10.2010
- für Weinberge (soweit ein Besitzübergang vorge-

sehen ist) 25.09.2010
- für Obstbäume (soweit ein Besitzübergang vor-

gesehen ist) 30.10.2010
- für Rüben (Rodung) 15.10.2010

(Miete an bestehen bleibenden Wegen)
30.10.2010

- für Brachflächen 25.09.2010

Hinweise: Die Anlagen von mehrjährigen Sonderkul-
turen (z.B. Spargel) bedürfen der gesonderten Ge-
nehmigung nach § 34 FlurbG durch das DLR Rhein-
hessen-Nahe-Hunsrück.
Die Überleitungsbestimmungen sind Bestandteil die-
ser Anordnung.
Die Bauarbeiten zum Ausbau der neuen gemein-
schaftlichen Anlagen werden noch nicht alle zum
25.9.2010 abgeschlossen sein. Die hieraus entste-
henden vorübergehenden Beeinträchtigungen sind
von den Empfängern der neuen Flurstücke in der
Ausnutzung ihrer Abfindung zu dulden.
II Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung der vorläufigen Besitzein-
weisung und der Überleitungsbestimmungen nach 
§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO), wird angeordnet mit der Folge, dass
Rechtsbehelfe gegen sie keine aufschiebende Wir-
kung haben.
III Hinweise
1. Allgemeine Hinweise
Die Erzeugnisse der neuen Grundstücke treten in
rechtlicher Beziehung an die Stelle der Erzeugnisse
der alten Grundstücke. Soweit an Erzeugnissen oder
sonstigen Bestandteilen besondere Rechtsverhält-
nisse bestehen können, gilt der Empfänger als Ei-
gentümer der neuen Grundstücke.
Anträge auf Beteiligung von Nießbrauchern an den
dem Eigentümer zur Last fallenden Beiträgen, auf Er-
höhung oder Minderung des Pachtzinses oder auf
Auflösung des Pachtverhältnisses (§§ 69 und 70
FlurbG) sind - soweit sich die Beteiligten nicht eini-
gen können - gemäß §§ 66, 71 FlurbG spätestens 
3 Monate nach Erlass der vorläufigen Besitzeinwei-
sung beim DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück zu
stellen.
Die nach § 34 FlurbG festgesetzten zeitweiligen Ein-
schränkungen des Eigentums bleiben bis zur Unan-
fechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes bestehen.
Deshalb dürfen – soweit in den Überleitungsbestim-
mungen nichts Anderweitiges festgesetzt ist – auch
weiterhin Änderungen in der Nutzungsart der Grund-
stücke, die über den Rahmen eines ordnungsgemä-
ßen Wirtschaftsbetriebes hinausgehen (z. B. Beseiti-
gung bzw. Neuanlage von Obstanlagen, Spargel
etc.), die Errichtung/Veränderung/Beseitigung von
Bauwerken, Brunnen und ähnlichen Anlagen sowie

die Beseitigung von Bäumen, Beerensträuchern,
Hecken usw. nur mit Zustimmung der Flurbereini-
gungsbehörde vorgenommen werden.
Die rechtlichen Wirkungen der vorläufigen Besitzein-
weisung enden mit der Ausführung des Flurbereini-
gungsplanes (§ 66 Abs. 3 FlurbG).
Durch die vorläufige Besitzeinweisung wird Wider-
sprüchen, die von den Beteiligten bei der Vorlage
des Flurbereinigungsplanes, insbesondere gegen die
Abfindungsgrundstücke, erhoben werden, nicht vor-
gegriffen. Änderungen des Flurbereinigungsplanes
sind unbeschadet dieser Anordnung nach wie vor
möglich.
2. Auslegung der vorläufigen Besitzeinweisung
und der Überleitungsbestimmungen 
Je ein Abdruck dieser vorläufigen Besitzeinweisung
mit Gründen und je ein Abdruck der Überleitungsbe-
stimmungen liegen einen Monat lang nach der Be-
kanntgabe zur Einsichtnahme der Beteiligten aus
bei:
- der Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land,

Zimmer 117, Weinrufstr. 38, 55232 Alzey während
der Sprechstunden und

- der Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim, Zim-
mer 2.7, Freiherr v. Stein-Str. 3, 67307 Göllheim
während der Sprechstunden und

- dem Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Ober-
Flörsheim während der Sprechstunden.

3. Erläuterung der neuen Feldeinteilung
Die neue Feldeinteilung wird den Beteiligten im Ter-
min am 14. bis 16.09.2010 im Rathaus der Ortsge-
meinde Ober-Flörsheim, Sitzungssaal, Walterplatz 1,
55234 Ober-Flörsheim, vorgestellt und erläutert.
Anträge auf örtliche Einweisung in die neue Feldein-
teilung können beim Dienstleistungszentrum Ländli-
cher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück ge-
stellt werden.

Begründung
1. Sachverhalt
Durch die vorläufige Besitzeinweisung soll den Betei-
ligten die Möglichkeit gegeben werden, die neuen
Grundstücke schnellstmöglich in Besitz, Nutzung
und Verwaltung zu   übernehmen. Ein Nutzungs-
wechsel ist nur entsprechend dem jahreszeitlichen
Bewirtschaftungsablauf möglich. Der vorgesehene
Zeitpunkt bietet die letzte Möglichkeit, die Bewirt-
schaftung noch in diesem Jahr auf den neuen
Grundstücken zu beginnen. Auch haben sich die Be-
teiligten in betriebswirtschaftlicher Hinsicht auf den
Besitzübergang in diesem Jahr eingestellt.
2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Die vorläufige Besitzeinweisung und die Überlei-
tungsbestimmungen werden vom DLR Rheinhessen-
Nahe-Hunsrück als zuständige Flurbereinigungsbe-
hörde gemäß §§ 62 Abs. 2 und 65 Abs. 2 FlurbG in
der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976
(BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), angeordnet. 
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft wurde zu
der vorläufigen Besitzeinweisung und zu den Über-
leitungsbestimmungen im Termin am 16.08.2010 ge-
hört.
Die formellen Voraussetzungen zur Anordnung der
vorläufigen Besitzeinweisung liegen vor.
2.2 Materielle Gründe
1. Die vorläufigen Nachweise für Fläche und Wert der

neuen Grundstücke liegen vor sowie das Verhält-
nis der Abfindungen zu dem von jedem Beteiligten
Eingebrachten steht fest.

2. Die Grenzen der neuen Grundstücke (Abfindungs-
grundstücke) werden bis zur allgemeinen Wirk-
samkeit der vorläufigen Besitzeinweisung in die
Örtlichkeit übertragen.

3. Die neue Feldeinteilung wird den Beteiligten vom
14. bis 16.09.2010 im Rathaus in Ober-Flörsheim
bekannt gegeben. 

Die materiellen Voraussetzungen des § 65 FlurbG zur
Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung liegen
vor.
Gründe für die sofortige Vollziehung
Die sofortige Vollziehung der vorläufigen Besitzein-
weisung einschließlich der Überleitungsbestimmun-
gen liegt im überwiegenden Interesse der Beteiligten
des Verfahrens. Die aufschiebende Wirkung eines
Rechtsbehelfs hätte bei der örtlichen Verflechtung
zahlreicher Altparzellen und Abfindungsgrundstücke
zur Folge, dass viele Beteiligte ihre Landabfindung
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zu den in den Überleitungsbestimmungen vorgese-
henen Zeitpunkten nicht in Besitz nehmen könnten.
Sie sollten möglichst bald die Vorteile der Besitzzu-
sammenlegung nutzen und die erforderlichen be-
trieblichen Umstellungen einleiten können. Die Ver-
zögerung der Besitzübernahme hätte deshalb erheb-
liche Nachteile für die Beteiligten zur Folge. 
Die sofortige Vollziehung liegt aber auch im öffentli-
chen Interesse, da der Allgemeinheit im Hinblick auf
die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der
landwirtschaftlichen Betriebe und wegen der in die
Flurbereinigung investierten erheblichen öffentlichen
Mittel daran gelegen ist, die Ziele des Verfahrens
möglichst bald herbeizuführen.
Die Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der
VwGO sind damit gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Mo-
nats ab dem ersten Tag der Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift
bei dem
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR)

Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Rüdesheimer Straße 60-68, 

55545 Bad Kreuznach 
oder

Dienstsitz Oppenheim, 
Wormser Str. 111, 55276 Oppenheim, oder

Dienstsitz Simmern, 
Schloßplatz 10, 55469 Simmern,

oder bei der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD),

- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier,

einzulegen.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die
Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Wider-
spruch noch vor dem Ablauf der Frist bei einer der
oben genannten Behörden eingegangen ist.
Im Auftrag
Frank Schmelzer
(Gruppenleiter)

Bermersheim v. d. H.

Ortsbürgermeister Werner Wagner
Dienstag 19.00  – 19.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Gemeindebüro, An der Turnhalle 4
Tel. 0 67 31 / 76 55

Satzung
über die Reinigung öffentlicher
Straßen der Gemeinde 
Bermersheim v.d.H.
vom 03. März 2009
Der Gemeinderat hat auf Grund des § 24 der Ge-
meindeordnung (GemO) in Verbindung mit § 17 des
Landesstraßengesetzes (LStrG) die folgende Sat-
zung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1
Reinigungspflichtige

(1) Die Straßenreinigungspflicht, die gemäß § 17
Abs. 3 LStrG der Gemeinde obliegt, wird den Eigen-
tümern und Besitzern derjenigen bebauten und un-
bebauten Grundstücke auferlegt, die durch eine öf-
fentliche Straße erschlossen werden oder an sie an-
grenzen. Den Eigentümern werden gleichgestellt die
zur Nutzung oder zum Gebrauch dinglich Berechtig-
ten, denen nicht nur eine Grunddienstbarkeit oder ei-
ne beschränkt persönliche Dienstbarkeit zusteht,
und die Wohnungsberechtigten (§ 1093 BGB). Die
Reinigungspflicht der Gemeinde als Grundstücksei-
gentümerin oder dinglich Berechtigte ergibt sich un-
mittelbar aus § 17 Abs. 3 LStrG.
(2) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne
Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung jeder zu-
sammenhängende Grundbesitz anzusehen, der eine
selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, insbe-
sondere wenn ihm eine besondere Haus- oder
Grundstücksnummer zugeteilt wird.

(3) Als angrenzend im Sinne von Abs. 1 Satz 1 gilt
auch ein Grundstück, das durch einen Graben, eine
Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in
ähnlicher Weise vom Gehweg oder von der Fahrbahn
getrennt ist, unabhängig davon, ob es mit der Vor-
der-, Hinter- oder Seitenfront an einer Straße liegt;
das gilt nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen
Straße und Grundstück weder dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmet noch Bestandteil der Straße ist oder
wenn eine Zufahrt oder ein Zugang rechtlich ausge-
schlossen oder aus topografischen Gründen nicht
möglich und zumutbar ist.
(4) Ein Grundstück im Sinne von Abs. 1 Satz 1 gilt
insbesondere als erschlossen, wenn es zu einer Stra-
ße, ohne an diese zu grenzen, einen Zugang oder ei-
ne Zufahrt über ein oder mehrere Grundstücke hat.
Grundstücke, die von einer öffentlichen Straße nur
über eine längere, nicht öffentliche Zuwegung er-
reicht werden und so im Hinterland der Straße liegen,
dass sie keine dieser Straße zugeordnete Seite auf-
weisen, gelten nicht als erschlossen im Sinne von 
d gesamtschuldnerisch verantwortlich. Die Gemein-
deverwaltung kann von jedem der Reinigungspflich-
tigen die Reinigung der von der Mehrheit der Reini-
gungspflichtigen zu reinigenden Straßenfläche ver-
langen.

§ 2
Gegenstand der Reinigungspflicht

(1) Die Reinigungspflicht umfasst die dem öffentli-
chen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze
(öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen
Ortslage der Ortsgemeinde Bermersheim v.d.H., ins-
besondere der Fahrbahnen, Gehwege und des Stra-
ßenbegleitgrüns. Gehwege sind alle Straßenteile, de-
ren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder
geboten ist, unabhängig einer Befestigung oder Ab-
grenzung.
(2) Bei angrenzenden Grundstücken (Anliegergrund-
stücken) umfasst die Reinigungspflicht den Teil der
Straßenfläche, der zwischen der Mittellinie der Stra-
ße, der gemeinsamen Grenze von Grundstück und
Straße und den Senkrechten, die von den äußeren
Berührungspunkten von Grundstück und Straße auf
der Straßenmittellinie errichtet werden, liegt. Verlau-
fen die Grundstücksseitengrenzen nicht senkrecht
zur Straßenmittellinie oder ist die längste parallel zur
Straßenmittellinie verlaufende Ausdehnung des
Grundstücks länger als die gemeinsame Grenze, so
umfasst die Reinigungspflicht die Fläche, die zwi-
schen der Mittellinie der Straße, den Senkrechten,
die von den äußeren Punkten derjenigen Grund-
stücksseite oder –seiten, die der zu reinigenden 
Straße zugekehrt sind, auf der Straßenmittellinie er-
richtet werden, und der zwischen den Senkrechten
sich ergebenden Straßengrenze liegt.
(3) Bei Grundstücken, die keine gemeinsame Gren-
ze mit der zu reinigenden Straße haben (Hinterlieger-
grundstücke), wird die reinigungspflichtige Straßen-
fläche umschrieben wie in Absatz 2 Satz 2.
(4) Die Straßenmittellinie verläuft in der Mitte der
dieser Satzung unterliegenden Straßen. Bei der Fest-
legung der Straßenmittellinie werden geringfügige
Unregelmäßigkeiten im Straßenverlauf (Parkbuchten
usw.) nicht berücksichtigt. Lässt sich eine Mittellinie
der Straße nicht feststellen oder festlegen (z.B. bei
kreisförmigen Plätzen), so tritt an die Stelle der Senk-
rechten auf der Straßenmittellinie in den Absätzen 2
und 3 die Verbindung der äußeren Punkte der der
Straße (dem Platz) zugekehrten Seite(n) (Absatz 2
Satz 2) mit dem Mittelpunkt der Straße (des Platzes).
(5) Bei Grundstücken an einseitig bebaubaren Stra-
ßen erstreckt sich die Reinigungspflicht auch über
die Straßenmittellinie hinaus über die ganze Straße.
Nach den Absätzen 2 bis 4 nicht aufteilbare Flächen
von Kreuzungen oder Einmündungen fallen anteilig
in die Reinigungspflicht der angrenzenden Eck-
grundstücke. Flächen, die außerhalb einer Parallelen
zur Straßengrenze im Abstand von 10 m liegen, ver-
bleiben in der Reinigungspflicht der Gemeinde.
(6) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemein-
degebiets, der in geschlossener oder offener Bau-
weise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbe-
baute Grundstücke, zur Bebauung ungeeignetes und
oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebau-
ung unterbrechen den Zusammenhang nicht. Zur ge-
schlossenen Ortslage gehört auch eine an der Be-
bauungsgrenze verlaufende, einseitig bebaute Stra-
ße, von der aus die Baugrundstücke erschlossen
sind.

§ 3
Übertragung der Reinigungspflicht auf Dritte

Auf Grund einer schriftlichen Vereinbarung kann mit
Zustimmung der Gemeindeverwaltung gegenüber
der Gemeinde die Reinigungspflicht auf einen Dritten
übertragen werden. In dieser Vereinbarung kann
auch ein zeitlicher Wechsel der Reinigungspflicht
vereinbart werden. Die Zustimmung der Gemeinde
ist widerruflich. Die Gemeinde kann den Reinigungs-
pflichtigen Vorschläge für die eindeutige Festlegung
der Reinigungspflicht machen.

§ 4
Sachlicher Umfang der Straßenreinigung

Die Reinigungspflicht umfasst insbesondere
1. das Säubern der Straßen (§ 5)
2. die Schneeräumung auf den Straßen (§ 6)
3. das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwe-

ge und der besonders gefährlichen Fahrbahnstel-
len bei Glätte (§ 7)

4. das Freihalten von oberirdischen Vorrichtungen
auf der Straße, die der Entwässerung oder Brand-
bekämpfung dienen, von Unrat, Eis, Schnee oder
den Wasserabfluss störenden Gegenständen.

§ 5
Säubern der Straßen

(1) Das Säubern der Straße umfasst insbesondere
die Beseitigung von Kehricht, Schlamm, Gras, Laub,
Unkraut und sonstigem Unrat jeder Art, die Entfer-
nung von Gegenständen, die nicht zur Straße gehö-
ren, die Säuberung der Straßenrinnen, Gräben und
der Durchlässe.
(2) Kehricht, Schlamm, Gras, Laub, Unkraut und
sonstiger Unrat sind unverzüglich nach Beendigung
der Reinigung zu entfernen. Das Zukehren an das
Nachbargrundstück oder das Kehren in Kanäle,
Sinkkästen, Durchlässe und Rinnenläufe oder Grä-
ben ist unzulässig.
(3) Bei wassergebundenen Straßendecken (sandge-
schlemmten Schotterdecken) und unbefestigten
Randstreifen dürfen keine harten und stumpfen Be-
sen benutzt werden.
(4) Die Straßen sind grundsätzlich an den Tagen vor
einem Sonntag oder einem gesetzlichen oder kirchli-
chen Feiertag zu reinigen, soweit nicht in besonde-
ren Fällen eine öftere Reinigung erforderlich ist. Au-
ßergewöhnliche Verschmutzungen sind unaufgefor-
dert sofort zu beseitigen. Das ist insbesondere nach
starken Regenfällen, Tauwetter und Stürmen der Fall.
(5) Die Gemeindeverwaltung kann bei besonderen
Anlässen, insbesondere bei Heimatfesten, besonde-
ren Festakten, kirchlichen Festen, nach Karnevals-
umzügen, eine Reinigung auf andere Tage anordnen.
Das wird durch die Gemeindeverwaltung ortsüblich
bekannt gegeben oder den Verpflichteten besonders
mitgeteilt.

§ 6
Schneeräumung

(1) Wird durch Schneefälle die Benutzung von Fahr-
bahnen und Gehwegen erschwert, so ist der Schnee
unverzüglich wegzuräumen. Gefrorener oder festge-
tretener Schnee ist durch Loshacken zu beseitigen.
Der weggeräumte Schnee ist so zu lagern, dass der
Verkehr auf den Fahrbahnen und Gehwegen nicht
eingeschränkt und der Abfluss von Oberflächenwas-
ser nicht beeinträchtigt wird. Hydranten sind von Eis
und Schnee frei zu halten. Die Gehwege sind in einer
für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite von
1,5 m von Schnee frei zu halten. Der später Räumen-
de muss sich an die schon bestehende Gehwegrich-
tung vor den Nachbargrundstücken bzw. Überweg-
richtung von gegenüberliegenden Grundstücken an-
passen.
(2) Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht
auf den Gehweg und die Fahrbahn geschafft werden.
(3) In der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener
Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich
nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach Entste-
hen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefal-
lener Schnee und entstandene Glätte sind Werktags
bis 7.00 Uhr, Sonn- und Feiertags bis 9.00 Uhr des
folgenden Tages zu beseitigen.

§ 7
Bestreuen der Straße

(1) Die Streupflicht erstreckt sich auf Gehwege und
Fußgängerüberwege und die besonders gefährlichen
Fahrbahnstellen bei Glätte. Soweit kein Gehweg vor-
handen ist, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,5 m
Breite entlang der Grundstücksgrenze. Überwege
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sind als solche besonders gekennzeichnete Über-
gänge für den Fußgängerverkehr sowie die belebten
und unerlässlichen Übergänge an Straßenkreuzun-
gen und –einmündungen in Verlängerung der Geh-
wege. Ein Übergang für den Fußgängerverkehr ist
auch auf Radwegen frei zu halten. An Haltestellen
des öffentlichen Personennahverkehrs ist bei Glätte
so zu streuen, dass ein möglichst gefahrloser Zu-
und Abgang gewährleistet ist. Die für eine Glatteisbil-
dung auf Grund der allgemeinen Erfahrung beson-
ders gefährdeten Stellen werden in einer Anlage, die
Bestandteil dieser Satzung ist, bezeichnet.
(2) Die Benutzbarkeit der Gehwege, Fußgänger-
überwege und der besonders gefährlichen Fahr-
bahnstellen ist durch Bestreuen mit abstumpfenden
Stoffen (Asche, Sand, Sägemehl, Granulat) herzu-
stellen. Eis ist aufzuhacken und zu beseitigen. Salz
oder sonstige auftauende Stoffe sind grundsätzlich
verboten; ihre Verwendung ist nur erlaubt

a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen
(z.B. Eisregen), in denen durch Einsatz von
abstumpfenden Mitteln keine hinreichende
Streuwirkung zu erzielen ist,

b) an besonders gefährlichen Stellen an Gehwe-
gen, wie z.B. Treppen, Rampen, Brückenlauf-
oder –abgängen, starken Gefäll- bzw. Stei-
gungsstrecken oder ähnlichen Gehwegab-
schnitten.

In diesen Fällen ist die Verwendung von Salz auf
das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen
nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Mate-
rialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftau-
ende Mittel enthaltender Schnee darf auf ihnen
nicht gelagert werden.

(3) Die bestreuten Flächen vor den Grundstücken
müssen in ihrer Längsrichtung und die Überwege so
aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchge-
hende benutzbare Gehfläche gewährleistet ist. Der
später Streuende hat sich insoweit an die schon be-
stehende Gehwegrichtung vor den Nachbargrund-
stücken bzw. Überwegrichtung vom gegenüberlie-
genden Grundstück anzupassen.
(4) Die Straßen sind erforderlichenfalls mehrmals am
Tage so zu streuen, dass während der allgemeinen
Verkehrszeiten auf den Gehwegen, Fußgängerüber-
wegen und besonders gefährlichen Fahrbahnstellen
keine Rutschgefahr besteht. § 6 Abs. 3 gilt entspre-
chend.

§ 8
Abwässer

Den Straßen, insbesondere den Rinnen, Gräben und
Kanälen, dürfen keine Spül-, Haus-, Fäkal- oder ge-
werbliche Abwässer zugeleitet werden. Ebenfalls ist
das Ableiten von Jauche, Blut oder sonstigen
schmutzigen oder übel riechenden Flüssigkeiten ver-
boten. In den Rinnen entstehendes Eis ist in der glei-
chen Weise zu beseitigen, wie die durch Frost oder
Schneefall herbeigeführte Glätte.

§ 9
Konkurrenzen

Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende
Verpflichtung des Verursachers, außergewöhnliche
Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen, bleibt
unberührt.

§ 10
Geldbuße

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die §§ 4, 5, 6,
7, 8 der Satzung oder einer auf Grund der Satzung
ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhan-
delt, handelt ordnungswidrig im Sinne des § 24 Abs.
5 Gemeindeordnung (GemO) und des § 53 Abs. 1 Nr.
2 Landesstraßengesetz. Eine Ordnungswidrigkeit
kann mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro ge-
ahndet werden. Für das Verfahren gelten die Vor-
schriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
(OwiG) in der jeweils gültigen Fassung.

§ 11
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Orts-
gemeinde Bermersheim v.d.H. über die Reinigung öf-
fentlicher Straßen vom 10. Dezember 1997 außer
Kraft.
Bermersheim v.d.H., den 03. März 2010
gez. Werner Wagner
Ortsbürgermeister

Biebelnheim

Ortsbürgermeisterin Gabriele Holla
Montag 16.30 - 18.30 Uhr
Hauptstraße 11
Telefon 0 67 33 / 2 81

Sitzung des Gemeinderates
Am Freitag, 3. September 2010, 19 Uhr, findet eine
Sitzung des Gemeinderates im Rathaus statt.
Tagesordnung
Öffentlicher Teil
TOP 1 Haushalt 2010
TOP 2 Antrag auf Billigkeitserlass
TOP 3 Vermietung Halle für nicht ortsansässige

Gruppen bzw. Kurse
TOP 4 Kinderspielplatz
TOP 5 Bericht Ausbau Hauptstraße
TOP 6 Mitteilungen und Anfragen
Ein nichtöffentlicher Teil schließt sich an.
Gabriela Holla,
Ortsbürgermeisterin

Bornheim

Ortsbürgermeister Bernhard Beck
Donnerstag 18.00 -19.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Rathaus, Hindenburgring 24
Tel. 0 67 34 / 96 04 26
http://www.bornheim-rheinhessen.de

Vertretung des Bürgermeisters
In der Zeit vom 4. bis 18. September 2010 wird der
Ortsbürgermeister von der 1. Beigeordneten, Renate
Steingaß, vertreten. 
Bernhard Beck,
Ortsbürgermeister.

Vielen Dank für ihr freundliches Entgegenkommen,
viele Grüße
Bernhard Beck

Dintesheim

Ortsbürgermeister Matthias Brechtel
Donnerstag, 20.00 - 21.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 9
Telefon 0 67 35 / 15 89 

Gemeinderatssitzung
Am Donnerstag, 2. 9. 2010 findet um 20.00 Uhr im
Bürgerhaus Dintesheim eine Sitzung des Gemeinde-
rates statt.
Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde
2. Mitteilungen und Anfragen 
3. Verabschiedung Haushaltsplan 2010
Ein nichtöffentlicher Teil schließt sich an.
Matthias A. Brechtel
Ortsbürgermeister

Flomborn

Ortsbürgermeister Rainer Thomas
Dienstag 18.30 – 20.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Langgasse 28
Telefon 0 67 35 / 2 34
0 67 35 / 6 85
http://www.flomborn.de

Vorläufige Besitzeinweisung
(§ 65 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)) 

und

Überleitungsbestimmungen
(§§ 62 Abs.3 und 66 FlurbG)

Siehe unter VG Alzey-Land.

Flonheim

Ortsbürgermeisterin Ute Beiser-Hübner
Öffnung der Verwaltung:
Montag: 8.30 - 11.30 Uhr
Donnerstag: 16.30 - 19.00 Uhr
Rathaus, Marktplatz 1
Telefon 0 67 34 / 3 25
Fax: 0 67 34 / 64 38

Weinbergshut
Der Leseausschuss macht darauf aufmerksam, dass
die Weinbergshut für Flonheim und Uffhofen am
Montag, 6. 9. 2010 beginnt. Die Betreuung der
Schussapparate erfolgt durch Kurt Ohly, Tel.8804.
Franz Wahl - Beigeordneter

Framersheim

Ortsbürgermeister Ulrich Armbrüster
Sprechstunde:
Dienstag 18.00-19.00 Uhr
Donnerstag 18.00-19.00 Uhr
Öffnungszeiten der Verwaltung:
Dienstag 18.00-19.00 Uhr
Donnerstag 11.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr
Rathaus, Schloßstraße 1
Telefon 0 67 33 / 3 16
http://www.framersheim.de
e-Mail: kontakt@framersheim.de

Haushaltssatzung der 
Ortsgemeinde Framersheim
für das Jahr 2010 vom 26.08.2010
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Ge-
meindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom
31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am
12.08.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen,
die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-
Worms als Kommunalaufsichtsbehörde vom
19.08.2010 hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge 
auf 1.767.159,-- Euro
der Gesamtbetrag 
der Aufwendungen auf 2.027.527,-- Euro
der Jahresfehlbetrag auf -260.368,-- Euro

2 im Finanzhaushalt
die ordentlichen Einzahlungen 
auf 1.681.610,-- Euro
die ordentlichen Auszahlungen 
auf 1.865.304,-- Euro
der Saldo der ordentlichen 
Ein- und Auszahlungen auf -183.694,-- Euro

die außerordentlichen 
Einzahlungen auf -,-- Euro
die außerordentlichen Auszahlungen 
auf -,-- Euro
der Saldo der außerordentlichen 
Ein- und Auszahlungen auf -,-- Euro

die Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf 225.067,-- Euro
die Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf 316.140,-- Euro
der Saldo der Ein- und 
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Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf -91.073,-- Euro

die Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf 301.887,-- Euro
die Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf 27.120,-- Euro
der Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf 274.767,-- Euro

der Gesamtbetrag der 
Einzahlungen auf 2.208.564,-- Euro
der Gesamtbetrag der 
Auszahlungen auf 2.208.564,-- Euro
die Veränderung des 
Finanzmittelbestands im 
Haushaltsjahr auf -,-- Euro

§ 2 
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren
Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist,
wird festgesetzt für
zinslose Kredite auf 69.000,-- Euro
verzinste Kredite auf -,-- Euro
zusammen auf 69.000,-- Euro
(Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite
zur Umschuldung.)

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehene 
Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushalts-
jahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermäch-
tigungen) führen können, wird festgesetzt auf -,--
Euro.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für
die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich
Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
beläuft sich auf -,-- Euro.

§ 4 Steuersätze4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden
wie folgt festgesetzt:
- Grundsteuer A auf 270 v.H.
- Grundsteuer B auf 317 v.H.
- Gewerbesteuer auf 352 v.H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb
des Gemeindegebietes gehalten werden
- für den ersten Hund auf 44,-- Euro
- für den zweiten Hund auf 56,-- Euro
- für jeden weiteren Hund auf 68,-- Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige
Gemeindeeinrichtungen5 nach dem Kommunalabga-
bengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S.
57), werden festgesetzt:
- Weinbergshut: 29,-- Euro /ha (100%ige Umlage)
- Wirtschaftswegebeiträge: 10,-- Euro /ha 

§ 6 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 500,-
Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzu-
stellen.

§ 7 Inkrafttreten
Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2010 in Kraft.
Framersheim, den 26.08.2010
Gez.: U. Armbrüster
Ortsbürgermeister
Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2010 wird hiermit öffentlich bekanntge-
macht. Die nach § 95 IV GemO erforderliche Geneh-
migung der Kreisverwaltung Alzey-Worms zu den
Festsetzungen in den §§ 2 -5 der Haushaltssatzun-
gen sind mit Genehmigungsdatum vom 19.08.2010
erteilt.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom
03.09.2010 bis 13.09.2010 während der Öffnungs-
zeiten im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung
Alzey-Land, Weinrufstraße 38 (Zimmer 108), 55232
Alzey öffentlich aus.

Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 VI
GemO wird hingewiesen:
„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften dieses Gesetzes der auf Grund
dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten
ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Verfahrens- und Form-
vorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2. Nr. 2 gel-
tend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz
1genannten Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.“

Gau-Heppenheim

Ortsbürgermeister Klaus Krieger
Montag 19.00 – 20.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Schloßgasse 3
Telefon 0 67 31 / 4 24 45

Gemeinderatssitzung
Am Montag, den 6. 9. 2010 findet um 20 Uhr eine
Gemeinderatssitzung im Gemeindehaus statt.
Tagesordnung
Öffentlicher Teil
TOP 1 Beratung und Beschlussfassung über den

Haushaltsplan 2010
TOP 2 Beratung und Beschlussfassung über ei-

nen Sondernutzungsvertrag
TOP 3 Beratung über Grünschnitt-/Rückschnitt-

maßnahmen in der Gemarkung für 2011
TOP 4 Beratung und Beschlussfassung über den

Kauf zweier Marktschirme
TOP 5 Verschiedenes, Wünsche, Anträge
Ein nichtöffentlicher Teil schließt sich an
Klaus Krieger,
Ortsbürgermeister

Mauchenheim

Ortsbürgermeister Udo Arm
Donnerstag 18.30 - 19.30 Uhr
An der Mühlwiese 10
Telefon 0 63 52 / 44 03

Sprechstunde fällt aus
Leider muss die Bürgermeistersprechstunde am
Donnerstag, den 2. 9. 2010 wegen Terminüber-
schneidungen ausfallen. Die Bürgerinnen und Bürger
werden um Beachtung gebeten. 
Udo Arm
Ortsbürgermeister

Nack

Ortsbürgermeister Bernhard Hähnel
Donnerstag 18.30 - 19.30 Uhr 
und nach Vereinbarung
In den 30 Morgen 9
55243 Nack
Telefon 0 67 36 / 2 66 (Gemeindebüro)
Telefon 0 67 36 / 96 00 25

Urlaubsvertretung
In der Zeit vom 6. 9. bis zum 13. 9. 2010 übernimmt
der 1. Beigeordnete Norbert Lahm die Vertretung des
Ortsbürgermeisters Bernhard Hähnel.
Bernhard Hähnel
Ortsbürgermeister

Nieder-Wiesen

Ortsbürgermeister Hans-Wilhelm Kern
Dienstag 17.00 - 19.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Marktplatz 3
Telefon 0 67 36 - 261

Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses 
Am Donnerstag, den 2. September 2010 um 19.30
Uhr, findet im Ratssaal, am Marktplatz 3 eine nicht-
öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschus-
ses statt.
Hans Wilhelm Kern,
Ortsbürgermeister

Ober-Flörsheim

Ortsbürgermeister Adolf Gardt
Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr
(und nach Vereinbarung)
Gemeindeverwaltung, Walterplatz 1
Telefon 0 67 35 / 2 18
Telefax 0 67 35 / 94 18 47
http://www.ober-floersheim.de

Vorläufige Besitzeinweisung
(§ 65 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)) 

und

Überleitungsbestimmungen
(§§ 62 Abs.3 und 66 FlurbG)

Siehe unter VG Alzey-Land.

Wahlheim

Ortsbürgermeister Dr. Heiner Bus
Freitag 19.00 - 20.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Kelleracker 1
Telefon 0 67 31 / 49 88 41 während d. Sprechstd.
Telefon 0 67 31 / 99 09 68

Grundstücksverkauf in Wahlheim
Der Gemeinderat hat
in seiner Sitzung vom
26. August 2010 be-
schlossen, die Wege-
parzelle 51/9 von ca.
60 m2 in der Straße
„Am Holzweg“ zum
Preis von  95,40 Euro
pro m2 zu verkaufen.
Zusätzlich hat der
Käufer die Notarsko-
sten zu tragen. Kauf-
interessenten können
sich bis zum 13. Sep-
tember 2010 beim Ortsbürgermeister melden.
gez. Dr. H. Bus, 
Ortsbürgermeister

Ende Amtlicher Teil




